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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1988

Norm

DSt 1872 §27 Abs2

Rechtssatz

Die Frist von acht Tagen gemäß § 27 Abs 2 DSt kommt dann nicht zum Tragen, wenn der Antragsteller glaubhaft

macht, daß die Tatsachen, worauf er den Antrag stützt, erst nach Ablauf der achttägigen Frist eingetreten oder ihm

bekanntgeworden sind.
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